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§ 108 K-FLG Entscheidung Gber die
Zulassigkeit der Eintragung

K-FLG - Karntner Flurverfassungs-Landesgesetz 1979 - K-FLG

@ Berucksichtigter Stand der Gesetzgebung: 07.01.2021

(1) Wenn die Agrarbehodrde findet, dass die beantragte und nach dem entworfenen Grundbuchsentscheid vom
Grundbuchsgericht fur zuldssig gehaltene Eintragung mit der Zusammenlegung, Flurbereinigung, Teilung oder
Regelung vereinbar ist, dann hat sie dem Grundbuchsgericht ihre Zustimmung unverziglich bekanntzugeben.

(2) Andernfalls hat die Agrarbehdrde auszusprechen, dass die Eintragung mit der Zusammenlegung, Flurbereinigung,
Teilung oder Regelung unvereinbar ist. Der Bescheid ist dem Gesuchsteller, dem bucherlichen Eigentimer,
demjenigen, fir den das Recht eingetragen werden soll, und gegebenenfalls demjenigen, dem das Grundstulck als
Abfindung zukommen soll, zuzustellen. Die Entscheidung Uber die Vereinbarkeit oder Unvereinbarkeit der Eintragung
mit der Zusammenlegung, Flurbereinigung, Teilung oder Regelung ist nach Eintritt der Rechtskraft dem
Grundbuchsgericht unter Ruckstellung des Gesuches und des Entwurfes des Grundbuchsbescheides mitzuteilen. Das
Grundbuchsgericht ist an die Entscheidung gebunden und hat sie seiner eigenen Entscheidung zugrunde zu legen.

(3) Wird eine Unvereinbarkeit nach Abs. 2 ausgesprochen, so steht den Vertragspartnern das Recht zu, binnen dreiRig
Tagen nach Zustellung der Entscheidung vom Vertrag zurtckzutreten.

In Kraft seit 01.01.2014 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///
file:///

	§ 108 K-FLG Entscheidung über die Zulässigkeit der Eintragung
	K-FLG - Kärntner Flurverfassungs-Landesgesetz 1979 - K-FLG


